
Dienstliche Beurteilung
Beitrag von „DennisCicero“ vom 4. Januar 2025 15:35

Zitat von DennisCicero

Vielen Dank für den Hinweis auf diesen Erlass! Ich habe gerade im

Netz nur eine Version dieses 2005 außer Kraft getretenen erlasses gefunden der auch
Anpassungen an neue Rechtslagen enthält. (Homepage der Nicolas‘ Born Schule
Dannenberg) Dort finde ich den von dir zitierten Satz leider nicht. Kannst du mir genau
sagen wo der steht. Interessant finde ich dass dort auch steht dass Gesamtkonferenzen
mindestens 4 mal im Jahr stattfinden müssen. Wir machen immer nur 2 pro Schuljahr…

Ein Klassiker ist ja die Frage ob ein Lehrer der eine Klasse zb in Werte und Normen
unterrichtet, an einer Klassenkonferenz teilnehmen muss, auf der über
Disziplinverstösse eines Schülers beschlossen wird, den er aber gar nicht unterrichtet,
weil dieser Schüler Religion hat. Verstehe ich den Erlass richtig, muss er teilnehmen
und muss auch abstimmen weil er ja die Klasse unterrichtet ganz egal ob er den
Schüler unterrichtet oder nicht … sehe ich das richtig ?

Ich bin den alten Erlass nochmal durchgegangen. Dort findet sich nicht dass eine Fachkonferenz
2 mal im Schuljahr stattfinden soll, wie von Seph zitiert (ist das eine ältere Version?). Jedenfalls
nickt In der Version die mir vorliegt
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